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Index

L6 Land- und Forstwirtschaft

L6800 Ausländergrunderwerb, Grundverkehr

Norm

Oö GVG 1994

ZPO §63 Abs1 / Aussichtslosigkeit

Leitsatz

Abweisung eines Verfahrenshilfeantrags zur Erhebung einer Beschwerdegegen einen Bescheid der

Landesgrundverkehrsbehörde als aussichtsloswegen zu erwartender Abweisung der Beschwerde; Unzulässigkeit

einerBerufung des Verpflichteten des Zwangsversteigerungsverfahrens gegendie Genehmigung des Zuschlags

Rechtssatz

Ebenso B127/08 vom selben Tag.
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